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1. Zuwendungszweck 

Sexueller Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen ist ein seit langem bekanntes 
Problem. Aber erst die steigende Bereitschaft vieler Betroffener zur Aussage haben 
in letzter Zeit das Bewusstsein für Umfang und Bandbreite des sexuellen 
Kindesmissbrauchs geweckt. 

Die Bundesregierung hat am 24. März 2010 die Einrichtung des Runden Tisches 
"Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten 
und öffentlichen Einrichtungen im familiären Bereich" beschlossen mit dem Ziel, der 
gemeinsamen Verantwortung für einen verbesserten Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt gerecht zu werden. Eine wichtige Funktion ist 
zunächst die Enttabuisierung, die Aufklärung von Missständen und dabei vorrangig 
die Anerkennung der Leiden der Betroffenen. Daneben stellt der Runde Tisch 
gleichberechtigt die Forderung der Vorbeugung und sieht hier Bildung und 
Forschung in einer Schlüsselstellung, um neue Konzepte zu entwickeln und 
voranzutreiben.  

Zur adäquaten und zielführenden Bearbeitung des Forschungsfeldes ist eine 
umfassende wissenschaftliche Annäherung an die Thematik notwendig. Die 
Gesundheitsforschung kann dazu dienen, neue, evidenz-basierte Konzepte zur 
Prävention, Erkennung und Therapie zu entwickeln und in der Praxis zu erproben. 
Da sich die Folgen von im Kindesalter erlebter (sexueller) Gewalt über die gesamte 
Lebensspanne zeigen, sollen die Forschungsfragen nicht auf die Kindheit beschränkt 
bleiben. Vielmehr sollen, wo sinnvoll, Untersuchungen bis ins Erwachsenenalter 
Gegenstand der Forschung sein können (Verlaufsforschung). Inhalte der 
Forschungsförderung können sowohl die Betroffenen als auch die Täter sowie die 
Rahmenbedingungen berücksichtigen.  

Sexueller Kindesmissbrauch tritt häufig nicht isoliert auf, sondern wird begleitet von 
häuslicher Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und anderen Formen, wie z. B. 
emotionaler Misshandlung. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche alters- und 
geschlechtsspezifische Folgeerscheinungen nach sexuellen Übergriffen und 
sexuellem Missbrauch. Bei Betroffenen und Tätern sind komplexe Verhaltensmuster 
mit verschiedenen Formen psychischer Belastungen und Störungen zu beobachten. 
Daher müssen alle Formen der externalisierenden und/oder internalisierenden 
Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Gewalt, Vernachlässigung, 
Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend betrachtet werden. 



Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beabsichtigt daher, im 
Rahmen des Programms der Bundesregierung "Gesundheitsforschung: Forschung 
für den Menschen" Forschungsverbünde zu Verhaltensstörungen im Zusammenhang 
mit Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend 
zu unterstützen.  

2. Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden sollen Forschungsverbünde mit 3 bis 5 Arbeitsgruppen für einen 
Zeitraum von zunächst 3 Jahren zu 

− Untersuchungen von biologischen, psychischen und psychosozialen Ursachen 
von Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und 
Jugend, 

− Untersuchungen von biologischen, psychischen und psychosozialen Folgen von 
Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und 
Jugend, 

− Untersuchungen zu Interventions- und Therapiemöglichkeiten bei Betroffenen 
und Gefährdeten, 

− Untersuchungen zu Ursachen, Prävention, Diagnostik, Therapie und Verlauf 
sexueller Präferenz- und/oder Verhaltensstörungen sowie von 
Persönlichkeitsentwicklungen, die zur Gewaltausübung gegenüber Kindern und 
Jugendlichen prädisponieren. 

Die Bekanntmachung richtet sich an medizinisch/lebenswissenschaftliche 
Forschungsdisziplinen wie z. B. Psychologie, Psychiatrie, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Pädiatrie, Neurobiologie, aber auch an 
sozialwissenschaftliche oder juristische Forscherinnen und Forscher, sofern ihre 
Expertise für die Beantwortung von spezifischen Forschungsfragen innerhalb eines 
Verbundes notwendig ist. Geschlechtsspezifische Aspekte sollen bei den Vorhaben 
nach Möglichkeit in angemessener Weise berücksichtigt werden.  
Forschungsverbünde können Maßnahmen zur gezielten interdisziplinären 
Nachwuchsförderung beinhalten (z. B. Rotationsstellen oder Nachwuchsgruppen-
leiterstellen). Als nachrangig erachtet werden ausschließlich deskriptive und 
epidemiologisch orientierte Forschungsansätze ohne begleitende Forschung zum 
Verständnis der (Patho-)Genese der Verhaltensstörung und/oder Wirksamkeit von 
Interventionen. 

3. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind staatliche und nicht-staatliche Hochschulen und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, ggf. auch Einrichtungen der 
Gesundheitsversorgung (z. B. Krankenhäuser, Rehabilitationskliniken und 
Selbsthilfeorganisationen) sowie Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit 



Forschungs- und Entwicklungs(FuE)-Kapazität in Deutschland, wie z. B. Kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Unternehmen, die zu mehr als 50 % im Besitz von 
Großindustrie sind, können nur unter bestimmten Voraussetzungen gefördert 
werden. 

Forschungseinrichtungen, die gemeinsam von Bund und Ländern grundfinanziert 
werden, kann nur unter bestimmten Voraussetzungen ergänzend zu ihrer 
Grundfinanzierung eine Projektförderung für ihren zusätzlichen Aufwand bewilligt 
werden. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Antragsteller müssen durch einschlägige Vorarbeiten in Forschung und Entwicklung 
zu Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Gewalt, Vernachlässigung, 
Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend ausgewiesen sein. 
Antragsteller müssen die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit 
mitbringen. 

Die Partner eines Verbundvorhabens haben ihre Zusammenarbeit in einer 
Kooperationsvereinbarung zu regeln. Vor der Förderentscheidung muss eine 
grundsätzliche Übereinkunft über bestimmte vom BMBF vorgegebene Kriterien 
nachgewiesen werden. 


